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als Höchstmaß
Gebäudehöhe GH

Höhe baulicher Anlagen über einem Bezugspunkt

Verkehrsflächen

Öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen

des Bebauungsplanes
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

z.B. R

Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche sowie ergänzende Planzeichen.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),

die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist,
und die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),

die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

Sonstige Festsetzungen

Zeichnerische Festsetzung des Bebauungsplanes 115-3 werden vollständig 
durch die zeicnerische Festsetzung des Bebauungsplanes 115-3-1 ersetzt 

Baugrenze

Straßenbegrenzungslinie

181

FESTSETZUNGEN

Entwurf zur frühzeitigen
Beteiligung der

Öffentlichkeit und der
Behörden gemäß § 3 Abs.
1 und § 4 Abs. 1 BauGB

Noch nicht rechtsverbindlich !
Stand: 12.02.2026

R

R

Radweg

aAbweichende Bauweise

Öffentliche Verkehrsflächen

Art der baulichen Nutzung
Allgemeines Wohngebiet
Sonstiges Sondergebiet

WA
SO  PV  Zweckbestimmung: "Photovoltaik"

Nutzungsschablone

Art der
baulichen
Nutzung

Höhe baulicher
Anlagen (GH) Bauweise

Maß der
baulichen

Nutzung (GRZ)

Flächen für den Gemeinbedarf

Grünfläche

Öffentliche Grünfläche

Erhaltung und Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen

Anpflanzen von Bäumen

Straßenbegrenzungslinie

Anpflanzen von Bäumen

Bauweise oa
Sozialen Zwecken dienende

Gebäude und Einrichtungen

Öffentliche Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung (Fuß- und Radweg) FR

Sonstiges Sondergebiet SO
EFL

Der Bebauungsplan 115-3 vom XX.XX.XXXX, festgesetzt durch Verordnung
vom 07.02.2024, GVBl. S. XXX, wird wie folgt geändert:

a) durch Neufassung der folgenden textlichen Festsetzungen

I) Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1, 2 und 4 BauGB i.V.m.
BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m BauNVO
1.2 Sonstige Sondergebiete (§ 11 Abs. 2 BauNVO)

Zweckbestimmung „Photovoltaik“
Innerhalb des Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“
sind nur bauliche Anlagen, die der Nutzung der Photovoltaikanlage
dienen, zulässig. Dies umfasst auch die Nutzung des aus der
Photovoltaikanlage produzierten Stroms zur Wärmeversorgung.
Zweckbestimmung  „Kommunaler Bauhof“
Das Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Kommunaler Bauhof“
dient der Lagerung von Baumaterialien. Zulässig sind nur Lagerflächen.
Die Errichtung von Gebäuden ist unzulässig.

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. BauNVO)
3.1 Für die allgemeinen Wohngebiete WA 1, 2 und 4-6 wird als abweichende

Bauweise festgesetzt. Die Länge der Gebäude darf 25 m nicht
überschreiten. Zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser.
Hausgruppen (Reihenhäuser) sind unzulässig.

II. Grünordnerische Festsetzungen

2. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen, zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

2.3
b) Die innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen mit der Bezeichnung

„STRASSE B“ festgesetzten Bäume 1. Ordnung, sind als einheimische
Arten der Pflanzenliste (s. IV. Hinweise Nr. 2) in der Pflanzqualität
Hochstamm, 4xv., m.B., StU 18-20 cm zu pflanzen. Die Baumstandorte
dürfen für Erschließungsmaßnahmen (Zufahrten, Medien) um maximal
3,0 m abweichen

b) durch das Einfügen folgender textlicher Festsetzungen und
Hinweises

I) Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1, 2 und 4 BauGB i.V.m.
BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. BauNVO)
2.2 Ausnahmsweise kann im allgemeinen Wohngebiet WA 8 eine GRZ in

Höhe von 0,4 für Reihenmittelhäuser zugelassen werden, sofern die
zulässige GRZ des gesamten WA 8 nicht überschritten wird.

5. Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB.)
5.1 Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung

„Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“, „Schule“ und
„Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“,  ist auch
eine außerschulische Nutzung des Schulgebäudes und der Sportanlagen
zu sonstigen Bildungs-, sozialen, kulturellen und sportlichen Zwecken
zulässig.

II. Grünordnerische Festsetzungen

2.4 Auf der festgesetzten öffentlichen Grünfläche 1 P2 sind als Maßnahme
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft 5 Habitathaufen, mit einer Größe von mindestens 5 m
Länge, 10 m Breite und 1 m Höhe über Geländeoberkante und einer
Bodeneinbindung von 0,8 m, in der Weise zu pflegen, dass die
Lebensraumeignung für Zauneidechsen erhalten bleibt.

IV. Hinweise

4. Einteilung der Straßenverkehrsfläche
Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche und der Verkehrsfläche
besonderer Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

c) durch die zeichnerischen Festsetzungen gemäß Planzeichnung

Bebauungsplan 115-3-1
zur Änderung des Bebbauungsplans 115-3 "Zeuthener Winkel Mitte"

in der Gemeinde Zeuthen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Verfahrensvermerke:
1. Aufgestellt aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretersitzung vom

22.07.2025. Der Aufstellungsbeschluss wurde am XX.XX.XXXX im
Amtsblatt der Gemeinde Zeuthen ortsüblich bekannt gemacht.

Zeuthen, den.................. Siegelabdruck Philipp Martens
Bürgermeister

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 1
Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 12 Abs. 1 des Gesetzes zum
Landesplanungsvertrag i.d.F. vom 01.02.2008 beteiligt worden.

Zeuthen, den.................. Siegelabdruck Philipp Martens
Bürgermeister

3. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ist im Zeitraum vom XX.XX.XXXX
bis einschließlich XX.XX.XXXX durchgeführt worden.

Zeuthen, den.................. Siegelabdruck Philipp Martens
Bürgermeister

4. Die von der Planung berührten Behörden / sonst. Träger öffentlicher
Belange sind mit Schreiben vom XX.XX.XXXX frühzeitig beteiligt und zur
Abgabe einer Stellungnahme aufgefprdert worden.

Zeuthen, den.................. Siegelabdruck Philipp Martens
Bürgermeister

5. Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus Planzeichnung und Text,
sowie der Begründung haben in der Zeit vom XX.XX.XXXX bis
einschließlich zum XX.XX.XXXX während der Dienstzeiten nach § 3 Abs. 2
BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem
Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, am
XX.XX.XXXX im Amtsblatt der Gemeinde Zeuthen ortsüblich bekannt
gemacht worden. Die Regelung des § 4a Abs. 6 Satz 1 BauGB fand
Anwendung. Der Hinweis nach § 4a Abs. 6 Satz 2 BauGB wurde in die
ortsübliche Bekanntmachung aufgenommen.

Zeuthen, den.................. Siegelabdruck Philipp Martens
Bürgermeister

6. Die von der Planung berührten Behörden / sonst. Träger öffentlicher
Belange und Nachbargemeinden sind mit Schreiben vom XX.XX.XXXX zur
Abgabe einer Stellungnahme aufefordert worden.

Zeuthen, den.................. Siegelabdruck Philipp Martens
Bürgermeister

7. Die Gemeindevertretersitzung hat die vorgebrachten Bedenken und
Anregungen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Behörden /
sonst. Träger öffentlicher Belange am XX.XX.XXXX geprüft. Das Ergebnis
ist mitgeteilt worden.

Zeuthen, den.................. Siegelabdruck Philipp Martens
Bürgermeister

8. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und dem Text,
wurde am XX.XX.XXXX von der Gemeindevertretersitzung als Satzung
beschlossen. Die Begründung des Bebauungsplanes wurde mit Beschluss
der Gemeindevertretersitzung vom XX.XX.XXXX gebilligt.

Zeuthen, den.................. Siegelabdruck Philipp Martens
Bürgermeister

9. Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplanes und die textlichen
Festsetzungen mit dem hierzu ergangenen Beschluss der
Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX übereinstimmen.

Zeuthen, den.................. Siegelabdruck Philipp Martens
Bürgermeister

10. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung des Bebauungsplanes als
Ersatzbekanntmachung i.S. des § 2 Abs. 1 BekanntmV wird hiermit
angeordnet.

Zeuthen, den.................. Siegelabdruck Philipp Martens
Bürgermeister

11. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der
Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen
werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am
XX.XX.XXXX im Amtsblatt der Gemeinde Zeuthen ortsüblich bekannt
gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der
Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2
BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen.

Zeuthen, den.................. Siegelabdruck Philipp Martens
Bürgermeister

12. Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters
mit Stand vom XX.XX.XXXX und weist die planungsrelevanten baulichen
Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist
hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die
Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig
möglich.

(Ort, Datum, Siegelabdruck) (Unterschrift)
Die Vermessungsstelle

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen

Übersichtskarte

GRZ 0,8

GRZ 0,3

GRZ 0,3

GRZ 0,3

GRZ 0,35

Schule

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Parkanlage

z.B. Parkanlage Parkanlage

Zweckbestimmung "Spielplatz" der
öffentlichen Grünfläche
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